
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 12. Mai 2026  

 
 Nr. 2026/888  

 

Kantonsvertretung im Verwaltungsrat der Baselland Transport AG (BLT) und 
Busbetrieb Solothurn Grenchen und Umgebung AG (BSGU) 
  

1. Ausgangslage 

Nach Artikel 16 der Statuten der Baselland Transport AG vom 27. Mai 2024 wird ein Mitglied des 
Verwaltungsrats durch den Regierungsrat des Kantons Solothurn gewählt. Die Amtsperiode des 
bisherigen Vertreters des Kantons Solothurn, Roman Baumann Lorant, Dr. iur. Rechtsanwalt, 
Dornach, endet an der Generalversammlung am 18. Mai 2026. 

Nach Artikel 2 des Aktionärsbindungsvertrags der Busbetrieb Solothurn Grenchen und Umge-
bung AG kann der Kanton Solothurn der Generalversammlung ein Mitglied für den Verwal-
tungsrat vorschlagen. Die Amtsperiode 2022–2026 des bisherigen Vertreters des Kantons Solo-
thurn, Reto Affolter, endet nach der Generalversammlung am 11. Juni 2026. 

2. Erwägungen 

Der Massnahmenplan 2024 (RRB Nr. 2024/2115 vom 17. Dezember 2024) sieht vor, die Beteili-
gung an der BLT und der BSGU sowie an weiteren regionalen Verkehrsbetrieben zu veräussern. 
Das Amt für Finanzen wurde mit dem Verkauf beauftragt und steht mit den Verwaltungsräten 
der BLT und BSGU in Kontakt, um das detaillierte Vorgehen festzulegen. 

Des Weiteren wurde der Auftrag Mitte-Fraktion. Die Mitte – EVP: Ausschreibung von Wahlen 
(KRB Nr. A0116/2024) am 6. Mai 2025 erheblich erklärt. Das Amt für Finanzen erarbeitet derzeit 
ein Vorschlag zur konkreten Umsetzung. 

Die Kantonsvertreter wurden bisher jeweils für die Dauer der Legislatur in die Verwaltungsräte 
delegiert. Neu erfolgt die Delegation in Anlehnung an die Amtsperioden der jeweiligen Verwal-
tungsräte der Organisationen bzw. Unternehmen. Die neue Amtsperiode der oben genannten 
Unternehmungen beginnt im Jahr 2026 und endet im Jahr 2030. 

Es wird empfohlen, die bisherigen Kantonsvertreterinnen und -vertreter der BLT und der BSGU 
für die neue Amtsperiode erneut zur Wahl vorzuschlagen beziehungsweise zu entsenden, da es 
sich um Wiederwahlen handelt und somit die Kontinuität gewährleistet werden kann. Im Falle 
eines Verkaufs der Beteiligungen an den betreffenden Unternehmen würde eine Delegation 
von Kantonsvertretungen in die Verwaltungsräte hinfällig. 

3. Beschluss 

Gestützt auf Artikel 82 Bst. e der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986 (BGS 111.1), den Regie-
rungsratsbeschluss vom 22. April 2025 über die Wahlen in die Kommissionen für die Amtsperi-
ode 2025–2029 (RRB Nr. 2025/625) sowie den Regierungsratsbeschluss vom 26. Mai 1997 (Nr. 
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1222) über das Anforderungsprofil von Kantonsvertretungen in den Verwaltungsräten der 
Transportunternehmen (Ziff. 3) wird beschlossen: 

– Der Regierungsrat entsendet: Roman Baumann Lorant, Dr. iur. Rechtsanwalt, Dor-
nach für die Amtsperiode 2026–2030 in den Verwaltungsrat der BLT. 

– Der Regierungsrat schlägt der Generalversammlung der BSGU vom 11. Juni 2026 
Herrn Reto Affolter zur Wiederwahl als Kantonsvertreter für die Amtsperiode 2026–
2030 vor. 

Yves Derendinger 
Staatsschreiber 

  

Verteiler 

Finanzdepartement (kein Papierversand) 
Bau- und Justizdepartement 
Amt für Verkehr und Tiefbau 
Amt für Finanzen 
VR und Direktion BLT AG (Versand durch Amt für Finanzen) 
VR und Direktion BSGU AG (Versand durch Amt für Finanzen) 
Roman Baumann Lorant, Dr. iur. Rechtsanwalt (Versand durch Amt für Finanzen) 
Reto Affolter (Versand durch Amt für Finanzen) 


